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1. Einleitung 

Der Umweltschutz war in den letzten 
Jahren ein wichtiges Thema in Politik 
und Gesellschaft und hat unter ande-
rem zu einer Reihe europäischer Ge-
setzgebungsakte geführt. Dort reiht 
sich nun auch die EU-Entwaldungs-
verordnung EU 2023/1115 ein, welche 
am 30. Juni 2023 in Kraft getreten ist. 

In den letzten 30 Jahren wurde welt-
weit eine Fläche entwaldet, die größer 
als die Europäische Union ist. Jedes 
Jahr verliert die Erde weitere 10 Millio-
nen Hektar Wald. Auch der Klimawan-
del wirkt sich stark auf das Ökosystem 
Wald aus und es müssen zahlreiche 
Herausforderungen bewältigt werden, 
um die Anpassungsfähigkeit und Wi-
derstandsfähigkeit der Wälder in den 
kommenden Jahrzehnten sicherzu-
stellen.   

Die Ausdehnung der Landwirtschaft 
verursacht fast 90% der weltweiten 
Entwaldung, wobei mehr als die Hälfte 
des Waldverlusts durch die Umwand-
lung von Wäldern in Ackerflächen ver-
ursacht wird und Weidehaltung für fast 
40% des Waldverlusts verantwortlich 
ist. 

Entwaldung und Waldschädigung tra-
gen darüber hinaus auch auf vielfältige 
Weise zur globalen Klimakrise bei. Die 
Entwaldung allein verursacht 11% der 
Treibhausemissionen, wie ein Sonder-
bericht des zwischenstaatlichen Aus-
schusses für Klimaänderungen zum 
Klimawandel und Landbewirtschaf-
tung von 2019 dargelegt hat. 

Mit der Entwaldungsverordnung 
möchte die Europäische Union zum ei-
nen die weltweite Entwaldung reduzie-
ren und zum anderen auch Menschen-
rechte sowie die Rechte indigener Völ-
ker fördern. 

Sie ist entschlossen, weltweit eine ehr-
geizige Umwelt- und Klimapolitik zu 
fördern und umzusetzen.  

Um dies zu erreichen, legt die Verord-
nung Unternehmen eine Reihe von 
Sorgfaltspflichten auf, die vom Um-
fang und Aufwand her nicht unerheb-
lich sind. Es sind umfassende Pflich-
ten zur Informationsbeschaffung, Risi-
kobewertungen, Maßnahmen zur Risi-
kominderung und Berichtspflichten 
vorgesehen, die vor allem in der An-
fangszeit die Schaffung neuer Pro-
zesse und Arbeitsvorgänge erforder-
lich machen wird. 

Unternehmen sollten deshalb mög-
lichst früh prüfen, ob sie unter den An-
wendungsbereich der Verordnung fal-
len. Die Schaffung neuer Prozesse 
und Strukturen ist auch deshalb auf-
wendig, weil die gesamte Lieferkette 
betrachtet werden muss. Auch eine 
etwa erforderliche oder zweckmäßige 
Änderungen von Allgemeinen Ge-
schäfts- und Lieferbedingungen sollte 
geprüft werden. 

2. Regelungsinhalt der Verordnung 

Bestimmte Rohstoffe und Erzeug-
nisse dürfen künftig gemäß Art. 3 der 
Verordnung nur noch dann in Verkehr 
gebracht, auf dem Markt bereitgestellt 
oder ausgeführt werden, wenn sie fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 

• sie sind entwaldungsfrei, 

• sie wurden gemäß den einschlägi-
gen Rechtsvorschriften des Erzeu-
gerlandes erzeugt und 

• für sie liegt eine Sorgfaltserklärung 
vor. 

Inverkehrbringen meint dabei die erst-
malige Bereitstellung eines relevanten 
Rohstoffs oder Erzeugnisses auf dem 
Unionsmarkt. Das Bereitstellen auf 
dem Markt liegt bei jeder entgeltlichen 
oder unentgeltlichen Abgabe eines re-
levanten Erzeugnisses zum Vertrieb, 
Verbrauch oder zur Verwendung im 
Unternehmen des Marktteilnehmers o-
der Händlers selbst vor. 



                                                                                                                                           

 
 
2.1. Entwaldungsfrei und unter Beachtung 

einschlägiger Rechtsnormen 

Entwaldungsfrei im Sinne der Verord-
nung sind Rohstoffe und Erzeugnisse 
dann, wenn sie nicht von Flächen 
stammen, die entweder nach dem 31. 
Dezember 2020 entwaldet worden 
sind oder auf welchen Waldschädi-
gungen auftraten. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob die Entwaldung 
vom Menschen herbeigeführt worden 
ist oder nicht. 

Unter die zu beachtenden Rechtsvor-
schriften des Erzeugerlandes fallen 
neben Gesetzen zum Wald- und Na-
turschutz auch Landnutzungsrechte, 
Rechte Dritter, Menschenrechte, Vor-
schriften zum Schutz indigener Völker, 
Arbeitnehmerrechte, Steuer-, Korrupti-
onsbekämpfungs- sowie Handels- und 
Zollvorschriften. 

2.2. Erfasste Rohstoffe und Erzeugnisse 

Unter den Anwendungsbereich der 
Verordnung fallen die sogenannten re-
levanten Rohstoffe Rinder, Kakao, 
Kaffee, Ölpalme, Kautschuk, Soja 
und Holz sowie die in Anhang I der 
Verordnung gelisteten Erzeugnisse, 
wenn sie relevante Rohstoffe enthal-
ten, unter ihrer Verwendung herge-
stellt oder mit diesen gefüttert worden 
sind.  

Beispiele für solche relevanten Er-
zeugnisse sind Reifen aus Kautschuk, 
Leder, Spanplatten, Bücher und Zeit-
schriften, Kakaobohnen, -butter oder -
pulver, Schokolade, Glycerin und 
Palmöl. 

2.3. Verpflichtete 

Verpflichtet sind im Ausgangspunkt 
alle Marktteilnehmer und Händler.  

Marktteilnehmer ist dabei jede natürli-
che oder juristische Person, die im 
Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit 
relevante Erzeugnisse in Verkehr 
bringt oder ausführt. Dem gegenüber 

ist ein Händler jede Person in der Lie-
ferkette mit Ausnahme des Marktteil-
nehmers, die im Rahmen einer ge-
werblichen Tätigkeit relevante Er-
zeugnisses auf dem Markt bereitstellt. 

Damit werden vom Erzeuger bis zum 
Händler, der an Endverbraucher ver-
kauft, alle Beteiligten in der Liefer-
kette erfasst. 

Für Kleinst-, kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU-Marktteilnehmer) so-
wie für KMU-Händler gelten allerdings 
teilweise Erleichterungen (s. Kapitel 4 
u. 5). 

2.4. Geltungszeitpunkt 

Die Verordnung ist am 30. Juni 2023 
in Kraft getreten, findet aber erst ab 
dem 30. Dezember 2024 Anwendung.  

Für Kleinst- und kleine Unternehmen 
gilt sie erst ab dem 30. Juni 2025, je-
doch nicht bezüglich Erzeugnissen 
aus dem relevanten Rohstoff Holz.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
aber, dass die Verordnung vor-
schreibt, dass alle relevanten Roh-
stoffe bzw. Erzeugnisse auf Flächen 
hergestellt worden sein müssen, die 
bereits seit dem 30. Dezember 2020 
entwaldungsfrei sind. Um Ende 2024 
bzw. Juli 2025 einen nahtlosen Über-
gang im Hinblick auf verordnungskon-
forme Produkte zu gewährleisten, be-
steht deshalb bereits jetzt Handlungs-
bedarf. Sonst besteht die Gefahr von 
Lücken in Liefer- und Produktionsket-
ten. 

3. Sorgfaltspflicht der Marktteilnehmer 

Bevor ein Marktteilnehmer relevante 
Erzeugnisse in Verkehr bringt, sie auf 
dem Markt bereitstellt oder sie aus-
führt, muss er nachweisen, dass das 
Produkt den Anforderungen des Art. 3 
der Verordnung entspricht.  

Dafür verpflichtet die Verordnung die 
Marktteilnehmer künftig zur Erfüllung 
einer Sorgfaltspflicht gemäß den Art. 4 
und 8 der Verordnung.  



                                                                                                                                           

 
 

Die wesentlichen Aspekte dieser 
Sorgfaltspflicht sind die folgenden: 

• Sammeln von Informationen, Da-
ten und Unterlagen, 

• Vornahme einer Risikobewertung, 

• ggf. Maßnahmen zur Risikominde-
rung, 

• Erstellung und Einreichung einer 
Sorgfaltserklärung. 

3.1. Gesammelte Informationen (Art. 9) 

Der Marktteilnehmer muss gemäß 
Art. 9 der Verordnung Informationen, 
Unterlagen und Daten sammeln, aus 
denen hervorgeht, dass die relevanten 
Erzeugnisse Art. 3 der Verordnung 
entsprechen. Diese Informationen die-
nen später auch der Erstellung der 
Sorgfaltserklärung (s. Kapitel 3.4). 

Dafür hat er die folgenden durch Nach-
weise belegten Informationen zu sam-
meln: 
• Eine Beschreibung, einschließlich 

des Handelsnamens und der Art der 
relevanten Erzeugnisse sowie — bei 
relevanten Erzeugnissen, die Holz 
enthalten oder unter Verwendung 
von Holz hergestellt wurden — des 
gebräuchlichen Namens der Art und 
ihres vollständigen wissenschaftli-
chen Namens.  
Die Beschreibung des Erzeugnisses 
umfasst eine Liste der relevanten 
Rohstoffe und relevanten Erzeug-
nisse, die darin enthalten sind oder 
zu ihrer Herstellung verwendet wur-
den. 

                                                             
1 Für relevante Erzeugnisse, die auf den Markt gelangen 
oder diesen verlassen, ist die Menge in Kilogramm Eigen-
masse und gegebenenfalls in der besonderen Maßeinheit, 
die bei dem angegebenen Code des Harmonisierten Sys-
tems in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 
Rates (20) aufgelistet ist, anzugeben. In allen anderen Fäl-
len ist die Menge in Eigenmasse oder gegebenenfalls in Ei-
genvolumen oder Stückzahl anzugeben. Eine besondere 
Maßeinheit ist anzugeben, wenn eine solche kohärent für 
alle möglichen Unterpositionen des in der Sorgfaltserklä-
rung angegebenen Codes des Harmonisierten Systems de-
finiert ist. 

• Die Menge der relevanten Erzeug-
nisse.1 

• Das Erzeugerland und gegebenen-
falls dessen Landesteile. 

• Die Geolokalisierung aller Grundstü-
cke, auf denen die relevanten Roh-
stoffe, die das relevante Erzeugnis 
enthält oder unter deren Verwen-
dung es hergestellt wurde, erzeugt 
wurden, sowie den Zeitpunkt oder 
Zeitraum der Erzeugung.  
Enthält ein relevantes Erzeugnis re-
levante Rohstoffe, die auf verschie-
denen Grundstücken erzeugt wur-
den, oder wurde es unter Verwen-
dung solcher relevanten Rohstoffe 
hergestellt, so ist die Geolokalisie-
rung für jedes der jeweiligen Grund-
stücke anzugeben.2 

• Der Name, die Anschrift und die E-
Mail-Adresse aller Unternehmen o-
der Personen, von denen er mit den 
relevanten Erzeugnissen beliefert 
wurde. 

• Der Name, die Anschrift und die E-
Mail-Adresse aller Unternehmen, 
Marktteilnehmer oder Händler, an 
die die relevanten Erzeugnisse ge-
liefert wurden. 

• Angemessen schlüssige und über-
prüfbare Informationen darüber, 
dass die relevanten Erzeugnisse 
entwaldungsfrei sind. 

• Angemessen schlüssige und über-
prüfbare Informationen darüber, 
dass die Erzeugung der relevanten 
Rohstoffe im Einklang mit den ein-
schlägigen Rechtsvorschriften des 

2 Jede Entwaldung oder Waldschädigung auf den betreffen-
den Grundstücken hat automatisch zur Folge, dass alle re-
levanten Erzeugnisse und relevanten Rohstoffe von diesen 
Grundstücken vom Inverkehrbringen, von der Bereitstellung 
auf dem Unionsmarkt oder von der Ausfuhr ausgeschlossen 
sind. Bei relevanten Erzeugnissen, die Rind enthalten oder 
unter Verwendung von Rindern hergestellt wurden, und bei 
relevanten Erzeugnissen, die mit relevanten Erzeugnissen 
gefüttert wurden, bezieht sich die Geolokalisierung auf alle 
Betriebe, in denen die Rinder gehalten wurden; bei allen an-
deren Erzeugnissen des Anhangs I bezieht sich die Geolo-
kalisierung auf die Grundstücke. 



                                                                                                                                           

 
 

Erzeugerlandes erfolgt ist, ein-
schließlich aller Vereinbarungen, die 
das Recht begründen, das betref-
fende Gebiet für die Erzeugung der 
relevanten Rohstoffe zu nutzen. 

Der Marktteilnehmer muss diese Infor-
mationen fünf Jahre lang aufbewahren 
und den zuständigen Behörden auf 
Verlangen zur Verfügung stellen. 

3.2. Risikobewertung (Art. 10) 

In der Sorgfaltserklärung (s. Kapitel 
3.4) gibt der Marktteilnehmer auch die 
Erklärung ab, dass für die Nichtkonfor-
mität des relevanten Erzeugnisses mit 
der Entwaldungsverordnung kein oder 
nur ein vernachlässigbares Risiko be-
steht.  

Um diese Erklärung abgeben zu kön-
nen, muss der Marktteilnehmer vorher 
die Informationen und Daten, die er 
gesammelt hat (s. Kapitel 3.1), über-
prüfen, analysieren und auswerten.  

Er überprüft die gesammelten Infor-
mationen dahingehend, ob die Gefahr 
besteht, dass die relevanten Erzeug-
nisse, die in Verkehr gebracht oder 
ausgeführt werden sollen, nicht ver-
ordnungskonform sind, also nicht ent-
waldungsfrei und/oder nicht unter Be-
achtung aller relevanten Vorschriften 
des Erzeugerlandes produziert wor-
den sind. 

Für die Risikobewertung müssen ins-
besondere die folgenden Kriterien be-
rücksichtigt werden: 

• die Zuordnung des Risikos zu dem 
betreffenden Erzeugerland oder 
dessen Landesteilen gemäß Art. 29 
der Verordnung (s. Kapitel 13); 

• die Präsenz von Wäldern im Erzeu-
gerland oder dessen Landesteilen; 

• die Präsenz von indigenen Völkern 
im Erzeugerland oder dessen Lan-
desteilen; 

• die Konsultation von und Koopera-
tion mit indigenen Völkern im Erzeu-
gerland oder dessen Landesteilen 
nach Treu und Glauben; 

• das Vorhandensein von gebührend 
begründeten Ansprüchen indigener 
Völker aufgrund objektiver und über-
prüfbarer Informationen in Bezug auf 
die Nutzung des Gebiets oder die Ei-
gentumsverhältnisse in dem Gebiet, 
das zur Erzeugung des relevanten 
Rohstoffs genutzt wird; 

• die Verbreitung der Entwaldung oder 
Waldschädigung im Erzeugerland o-
der dessen Landesteilen; 

• die Quelle, Zuverlässigkeit und Gül-
tigkeit der gesammelten Informatio-
nen sowie Links zu anderen verfüg-
baren Unterlagen dazu;  

• Bedenken in Bezug auf das Erzeu-
ger- und Ursprungsland oder deren 
Landesteile, wie beispielsweise im 
Hinblick auf das Ausmaß der Korrup-
tion, die Verbreitung der Fälschung 
von Dokumenten und Daten, man-
gelnde Strafverfolgung, Verstöße 
gegen die völkerrechtlichen Men-
schenrechte, bewaffnete Konflikte o-
der bestehende Sanktionen, die vom 
Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen oder vom Rat der Europäischen 
Union verhängt wurden; 

• die Komplexität der betreffenden 
Lieferkette und die Verarbeitungs-
stufe der relevanten Erzeugnisse, 
insbesondere Schwierigkeiten bei 
der Zuordnung relevanter Erzeug-
nisse zu dem Grundstück, auf dem 
die relevanten Rohstoffe erzeugt 
wurden, 

• das Risiko der Umgehung der Ent-
waldungsverordnung bzw. das Ri-
siko der Vermischung mit relevanten 
Erzeugnissen unbekannten Ur-
sprungs oder solchen, die in Gebie-
ten, in denen Entwaldung oder 
Waldschädigung stattgefunden hat 
oder stattfindet, erzeugt wurden;  



                                                                                                                                           

 
 

• Schlussfolgerungen der Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die zur Durchführung 
der Entwaldungsverordnung beitra-
gen entsprechend der Veröffentli-
chung im Register der Sachverstän-
digengruppe der Kommission; 

• begründete Bedenken, die gemäß 
Art. 31 der Verordnung geäußert 
werden (s. Kapitel 14), und Informa-
tionen über bisherige Verstöße ge-
gen die Verordnung durch Marktteil-
nehmer oder Händler entlang der 
betreffenden Lieferkette; 

• jegliche Informationen, die darauf 
schließen lassen, dass die Gefahr 
besteht, dass die relevanten Erzeug-
nisse nichtkonform sind; 

• ergänzende Informationen zur Ein-
haltung der Verordnung, die Infor-
mationen aus Zertifizierungssyste-
men oder anderen von Dritten verifi-
zierten Systemen, darunter freiwil-
lige Systeme, die von der Kommis-
sion gemäß Art. 30 Abs. 5 der Richt-
linie (EU) 2018/2001 anerkannt wur-
den, umfassen können, unter der 
Voraussetzung, dass die Informatio-
nen die in Art. 9 der Verordnung fest-
gelegten Anforderungen erfüllen. 

Der Marktteilnehmer muss diese Be-
wertung dokumentieren und mindes-
tens jährlich überprüfen. Auf Verlan-
gen muss er sie auch der zuständigen 
Behörde zur Verfügung stellen und 
nachweisen können, wie die gesam-
melten Informationen anhand der vor-
stehenden Kriterien überprüft wurden, 
und wie der Marktteilnehmer den Um-
fang des Risikos ermittelt hat. 

Eine Besonderheit gilt insoweit für Hol-
zerzeugnisse, die unter den Anwen-
dungsbereich der Verordnung 
Nr. 2173/2005 fallen und über eine 
gültige FLEGT-Genehmigung im Rah-
men eines bestehenden Genehmi-
gungssystems verfügen. Für diese 

wird angenommen, dass sie in Über-
einstimmung mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften des Erzeugerlan-
des erzeugt wurden. In dieser Hinsicht 
entfällt dann die Risikobewertung. 

3.3. Maßnahmen zur Risikominderung 
(Art. 11) 

Stellt sich bei der Durchführung der Ri-
sikobewertung aber heraus, dass ein 
Risiko dafür besteht, dass die relevan-
ten Erzeugnisse nicht verordnungs-
konform sind, muss der Marktteilneh-
mer vor Abgabe der Sorgfaltserklä-
rung und dem Inverkehrbringen oder 
der Ausfuhr Verfahren und Maßnah-
men zur Risikominderung ergreifen.  

Diese müssen geeignet sein, dass Ri-
siko der Nichtkonformität mindestens 
auf ein vernachlässigbares Risiko zu 
reduzieren.  

Die Maßnahmen können umfassen: 

• die Anforderung zusätzlicher Infor-
mationen, Daten oder Unterlagen; 

• die Durchführung unabhängiger Er-
hebungen oder Audits; 

• das Ergreifen anderer Maßnahmen 
im Zusammenhang mit den Informa-
tionsanforderungen aus Art. 9 der 
Verordnung.  

Weiter kann der Markteilnehmer auch 
seine Lieferanten, insbesondere Klein-
bauern, bei der Einhaltung der Entwal-
dungsverordnung durch den Aufbau 
von Kapazitäten und durch Investitio-
nen unterstützen. 

Um das Risiko der Nichtkonformität für 
die relevanten Erzeugnisse mindern 
und wirksam steuern zu können, müs-
sen die Marktteilnehmer über ange-
messene und verhältnismäßige in-
terne Strategien, Kontrollen und Ver-
fahren verfügen.  

Zu diesen internen Strategien, Kontrol-
len und Verfahren gehören: 



                                                                                                                                           

 
 

• Modellverfahren für das Risikoma-
nagement, Berichterstattung, Auf-
zeichnungen, interne Kontrolle und 
Compliance-Management, für nicht-
KMU-Marktteilnehmer einschließlich 
der Benennung eines Compliance-
Beauftragten auf der Führungs-
ebene; 

• eine unabhängige Prüfstelle zur 
Überprüfung der vorstehenden inter-
nen Strategien, Kontrollen und Ver-
fahren für alle nicht-KMU-Marktteil-
nehmer. 

Die Entscheidungen über Verfahren 
und Maßnahmen zur Risikominderung 
müssen dokumentiert und mindestens 
einmal jährlich überprüft werden. Auch 
hier haben die Markteilnehmer ihre 
Unterlagen auf Verlangen der zustän-
digen Behörde zur Verfügung zu stel-
len und sie müssen nachweisen, wie 
Entscheidungen über Verfahren und 
Maßnahmen zur Risikominderung ge-
troffen wurden. 

3.4. Sorgfaltserklärung (Art. 4 Abs. 2 u.3) 

Allgemein 

Die abschließende Pflicht der Markt-
teilnehmer besteht in der Erstellung 
und Einreichung einer Sorgfaltserklä-
rung. Dafür ist die Erfüllung aller ande-
ren vorstehenden Teilpflichten erfor-
derlich. 

Mit dieser Sorgfaltserklärung erklärt 
der Marktteilnehmer gegenüber der 
zuständigen Behörde, dass er auf 
Grundlage der Erfüllung seiner oben-
stehenden Pflichten aus der Verord-
nung zu dem Schluss gekommen ist, 
dass das relevante Erzeugnis Art. 3 
der Verordnung entspricht.  

Die Erklärung muss abgegeben wer-
den, bevor der Marktteilnehmer das 
fragliche Erzeugnis in Verkehr bringt 
oder ausführt und besteht aus zwei 
Teilen:  

Zunächst muss sie eine Reihe von In-
formationen über das relevante Er-
zeugnis enthalten (s. sogleich) und 
weiter auch eine Erklärung des Markt-
teilnehmers darüber, dass er die Sorg-
faltspflicht erfüllt hat und dass kein o-
der lediglich ein vernachlässigbares 
Risiko für die Nichtkonformität des Er-
zeugnisses mit der Entwaldungsver-
ordnung festgestellt wurde. 

Die Erstellung der Sorgfaltserklärung 
stellt somit den abschließenden Schritt 
in der Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
dar.  

Nachdem der Marktteilnehmer die er-
forderlichen Unterlagen gesammelt, 
eine Risikobewertung und ggf. Maß-
nahmen zur Risikominderung durch-
geführt hat, fügt er diese Teile in der 
Sorgfaltserklärung zusammen und 
reicht sie bei der zuständigen Behörde 
ein. 

Als Muster für eine Sorgfaltserklärung 
dient die Anlage II der Verordnung 
(s. auch am Ende dieses Leitfadens).  

Anzugebende Informationen 

• Name und Anschrift des Marktteil-
nehmers sowie bei relevanten Roh-
stoffen und relevanten Erzeugnis-
sen, die auf den Markt gelangen o-
der diesen verlassen, die gemäß 
Art. 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 festgelegte Registrie-
rungs- und Identifizierungsnummer 
für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-
Nummer); 

• Code des Harmonisierten Systems 
(HS-Code), Freitextbeschreibung, 
einschließlich der Handelsbezeich-
nung sowie ggf. der vollständigen 
wissenschaftlichen Bezeichnung, 



                                                                                                                                           

 
 

und Menge des relevanten Erzeug-
nisses3, das der Marktteilnehmer be-
absichtigt, in Verkehr zu bringen o-
der auszuführen.  

• Erzeugerland und Geolokalisierung 
aller Grundstücke, auf denen die re-
levanten Rohstoffe erzeugt wurden.4 

Enthält ein relevantes Erzeugnis 
Rohstoffe, die auf verschiedenen 
Grundstücken erzeugt wurden, oder 
wurde es unter Verwendung dieser 
Rohstoffe hergestellt, so sind die Ko-
ordinaten der Geolokalisierung aller 
Grundstücke anzugeben; 

• Für Marktteilnehmer, die gemäß 
Art. 4 Abs. 8 und 9 der Verordnung 
auf eine bestehende Sorgfaltserklä-
rung Bezug nehmen, die Referenz-
nummer jener Sorgfaltserklärung. 

Einreichung und Aufbewahrung 

Die Erklärung soll elektronisch über 
das Informationssystem gemäß 
Art. 33 der Verordnung an die zustän-
dige Behörde übermittelt werden 
(s. Kapitel 16). 

Die gesammelten Informationen sind 
ab dem Datum der Bereitstellung der 
relevanten Erzeugnisse auf dem 
Markt bzw. deren Ausfuhr für fünf 
Jahre aufzubewahren und auf Verlan-
gen der zuständigen Behörde zur 
Verfügung zu stellen. 

Erhält ein Marktteilnehmer nachträg-
lich neue Informationen, einschließ-
lich begründeter Bedenken, dass bei 
einem bereits in Verkehr gebrachten 
Erzeugnis die Gefahr der Nichtkonfor-
mität besteht, hat er unverzüglich 
mehrere Stellen zu informieren:  

                                                             
3 Für relevante Erzeugnisse, die auf den Markt gelangen oder 
diesen verlassen, ist die Menge in Kilogramm Eigenmasse 
anzugeben und ggf. in der besonderen Maßeinheit, die bei 
dem angegebenen Code des Harmonisierten Systems in An-
hang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 festgelegt ist. In 
allen anderen Fällen ist die Menge in Eigenmasse oder ge-
gebenenfalls in Eigenvolumen oder Stückzahl anzugeben. 
Eine besondere Maßeinheit ist anzugeben, wenn eine solche 
konsequent für alle möglichen Unterpositionen des in der 

Zum einen die zuständigen Behörden 
in jedem Mitgliedstaat, in denen er 
das relevante Erzeugnis in Verkehr 
gebracht hat und zum anderen die 
Händler, an die er das relevante Er-
zeugnis geliefert hat. 

In der Lieferkette 

Ein Marktteilnehmer soll anderen 
Marktteilnehmern und Händlern in der 
nachgelagerten Lieferkette die rele-
vanten Erzeugnisse mitteilen, die er in 
Verkehr gebracht oder ausgeführt hat, 
sowie alle Informationen, die als Nach-
weis dafür dienen, dass er seine Sorg-
faltspflicht erfüllt haben und dass kein 
oder nur ein vernachlässigbares Ri-
siko für die Nichtkonformität mit der 
Entwaldungsverordnung besteht.  

Dabei hat er auch die Referenznum-
mern der diesen Erzeugnissen zuge-
ordneten Sorgfaltserklärungen weiter-
zugeben. 

Verweisung auf Sorgfaltserklärungen 

Unter bestimmten Voraussetzungen 
darf ein Marktteilnehmer für relevante 
Erzeugnisse auf bereits übermittelte 
Sorgfaltserklärungen verweisen.  

Dafür muss er aber vorher festgestellt 
haben, dass die Sorgfaltspflicht (s. Ka-
pitel 3) für die relevanten Erzeugnisse, 
die in relevanten Erzeugnissen enthal-
ten sind, oder die aus relevanten Er-
zeugnissen hergestellt werden, bereits 
erfüllt worden ist.  

Er gibt dann die Referenznummern 
der Sorgfaltserklärungen, die bereits 
gemäß Art. 33 Verordnung übermittelt 
wurden, in denen von ihm übermittel-
ten Sorgfaltserklärungen an. 

Sorgfaltserklärung angegebenen Codes des Harmonisierten 
Systems definiert ist. 

4 Bei relevanten Erzeugnissen, die Rind enthalten oder unter 
Verwendung von Rindern hergestellt wurden, und bei rele-
vanten Erzeugnissen, die mit relevanten Erzeugnissen gefüt-
tert wurden, bezieht sich die Geolokalisierung auf alle Be-
triebe, in denen die Rinder gehalten wurden.  



                                                                                                                                           

 
 

Für Bestandteile von relevanten Er-
zeugnissen, die noch nicht der Sorg-
faltspflicht unterlagen, muss der 
Marktteilnehmer die Sorgfaltspflicht 
selbst ordnungsgemäß erfüllen. 

Verweist ein Marktteilnehmer auf eine 
Sorgfaltserklärung, die bereits über-
mittelt wurde, trägt er weiterhin die 
Verantwortung dafür, dass das rele-
vante Erzeugnis verordnungskonform 
ist. Diese Verantwortung erstreckt sich 
auch darauf, dass vor dem Inverkehr-
bringen oder der Ausfuhr des Erzeug-
nisses kein oder nur ein vernachläs-
sigbares Risiko für die Nichtkonformi-
tät mit der Entwaldungsverordnung 
festgestellt worden ist. 

3.5. Sorgfaltspflichtregelung (Art. 12 Abs. 
1, 2 und 5) 

Der Marktteilnehmer muss interne 
Prozesse und Arbeitsabläufe einfüh-
ren, um sicherzustellen, dass die von 
ihm in Verkehr gebrachten oder aus-
geführten relevanten Erzeugnisse ver-
ordnungskonform sind (sog. Sorgfalts-
pflichtregelung). 

Diese Prozesse und Arbeitsabläufe 
hat er mindestens einmal jährlich zu 
überprüfen und aufgrund neuer Er-
kenntnisse, die ihre Durchführung und 
Effektivität beeinflussen könnten, zu 
aktualisieren. Aufzeichnungen über 
solche Aktualisierungen sind von dem 
Marktteilnehmer fünf Jahre lang aufzu-
bewahren. 

3.6. Berichtspflicht (Art. 12 Abs. 3 - 4) 

Ein Marktteilnehmer, der nicht KMU-
Marktteilnehmer oder natürliche Per-
sonen ist, muss jährlich öffentlich 
(auch im Internet) und möglichst um-
fassend über seine Sorgfaltspflichtre-
gelung berichten. Dies umfasst auch 
die Schritte, die er eingeleitet hat, um 
ihre Verpflichtungen aus der Entwal-
dungsverordnung zu erfüllen.  

Unbeschadet der Datenschutzvor-
schriften der Europäischen Union 

müssen die Berichte die folgenden In-
formationen über relevante Rohstoffe 
und Erzeugnisse enthalten: 

• Ein Überblick über die Informationen 
zu den ersten drei Aufzählungspunk-
ten in Kapitel 3.1; 

• die Schlussfolgerung der durchge-
führten Risikobewertung und die ggf. 
getroffenen Maßnahmen zur Risi-
kominderung sowie eine Erläuterung 
der für die Risikobewertung erlang-
ten und verwendeten Informationen 
und Nachweise; 

• ggf. eine Beschreibung des Prozes-
ses zur Konsultation von indigenen 
Völkern, lokalen Gemeinschaften 
und anderen Inhabern gewohnheits-
mäßiger Landrechte oder derjenigen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
die im Gebiet der Erzeugung der re-
levanten Rohstoffe und Erzeugnisse 
ansässig sind. 

Marktteilnehmer, die auch in den An-
wendungsbereich anderer Rechtsakte 
der Union fallen, in denen Anforderun-
gen an die Sorgfaltspflicht in der Wert-
schöpfungskette festgelegt sind, kön-
nen ihre Berichterstattungspflichten 
aus diesem Abschnitt auch erfüllen, in-
dem sie die erforderlichen Informatio-
nen in die Berichterstattung im Zusam-
menhang mit diesen anderen Rechts-
akten der Union aufnehmen. 

3.7. Vereinfachte Sorgfaltspflicht (Art. 13) 

Unter bestimmten Umständen muss 
der Marktteilnehmer keine Risikobe-
wertung oder Maßnahmen zur Risi-
kominderung durchführen. Dies aber 
nur dann nicht, wenn er nach einer Be-
wertung des Einzelfalls zu dem 
Schluss kommt, dass alle relevanten 
Rohstoffe und Erzeugnisse in Ländern 
oder Landesteilen erzeugt wurden, für 
die gemäß Art. 29 Verordnung ein ge-
ringes Risiko festgestellt wurde (s. Ka-
pitel 13). 



                                                                                                                                           

 
 

Um zu dieser Einschätzung zu kom-
men, muss der Marktteilnehmer die 
Komplexität der Lieferkette und das 
Risiko einer Umgehung der Verord-
nung bzw. das Risiko einer Vermi-
schung mit Erzeugnissen unbekann-
ten Ursprungs oder mit Ursprung in 
Ländern oder Landesteilen mit einem 
hohen oder normalen Risiko bewer-
ten. 

Der zuständigen Behörde muss der 
Marktteilnehmer die einschlägigen Un-
terlagen zugänglich machen, die auf-
zeigen, wie er zu seiner Schlussfolge-
rung gekommen ist. 

Erlangt der Marktteilnehmer Informati-
onen, dass ein Risiko dahingehend 
vorliegt, dass die relevanten Erzeug-
nisse gegen die Verordnung versto-
ßen oder Vorschriften aus der Verord-
nung umgangen werden, so entfällt 
die Erleichterung und der Marktteil-
nehmer hat allen Pflichten aus der 
Verordnung nachzukommen und die 
einschlägigen Informationen der zu-
ständigen Behörde zu übermitteln. 

4. Erleichterungen für KMU-Marktteil-
nehmer (Art. 4 Abs. 8) 

Die Verordnung sieht für sog. KMU-
Marktteilnehmer Erleichterungen bei 
der zu erfüllenden Sorgfaltspflicht vor. 

Für die Definition dieser Unternehmen 
nimmt die Verordnung Bezug auf die 
Richtlinie 2013/34/EU.  

Danach sind Kleinstunternehmen Un-
ternehmen, die am Bilanzstichtag die 
Grenzen von mindestens zwei der drei 
folgenden Größenmerkmale nicht 
überschreiten:  

a) Bilanzsumme: 350.000 €;  

b) Nettoumsatzerlöse: 700.000 €;  

c) durchschnittlich 10 Beschäftigte 
während des Geschäftsjahres. 

Kleine Unternehmen sind Unterneh-
men, die am Bilanzstichtag die Gren-

zen von mindestens zwei der drei fol-
genden Größenmerkmale nicht über-
schreiten:  

a) Bilanzsumme: 4.000.000 €;  

b) Nettoumsatzerlöse: 8.000.000 €; 

c) durchschnittliche 50 Beschäftigte 
während des Geschäftsjahres. 

Schließlich sind mittlere Unternehmen 
solche, bei denen es sich nicht um 
Kleinstunternehmen oder kleine Un-
ternehmen handelt und die am Bilanz-
stichtag die Grenzen von mindestens 
zwei der drei folgenden Größenmerk-
male nicht überschreiten:  

a) Bilanzsumme: 20.000.000 €;  

b) Nettoumsatzerlöse: 40.000.000 €; 

c) durchschnittlich 250 Beschäftigte 
während des Geschäftsjahres. 

Solche KMU-Marktteilnehmer müssen 
bei den relevanten Erzeugnissen, die 
in relevanten Erzeugnissen enthalten 
sind oder aus denen relevante Er-
zeugnisse hergestellt werden, die vor-
stehende Sorgfaltspflicht nicht erfül-
len, wenn diese Erzeugnisse bereits 
der Sorgfaltspflicht unterlagen und für 
sie bereits gemäß Art. 33 der Verord-
nung eine Sorgfaltserklärung übermit-
telt worden ist.  

Es reicht dann, dass der KMU-Markt-
teilnehmer auf Verlangen der zustän-
digen Behörde die Referenznummer 
der Sorgfaltserklärung vorlegt.  

Für Bestandteile von relevanten Er-
zeugnissen, die noch nicht der Sorg-
faltspflicht unterlagen, gilt diese Er-
leichterung nicht. In dem Fall hat der 
KMU-Marktteilnehmer die vorste-
hende Sorgfaltspflicht voll zu erfüllen. 

5. Erleichterungen für KMU-Händler 
(Art. 5 Abs. 2 - 5) 

Händler, die KMU-Händler sind, müs-
sen die vorstehenden Verpflichtungen 
grundsätzlich nicht erfüllen.  



                                                                                                                                           

 
 

Sie dürfen relevante Erzeugnisse auf 
dem Markt bereitstellen, wenn sie im 
Besitz der folgenden Informationen 
sind: 

• Den Namen, den eingetragenen 
Handelsnamen oder die eingetra-
gene Handelsmarke, die Postan-
schrift, die E-Mail-Adresse und falls 
verfügbar, eine Internetadresse der-
jenigen Marktteilnehmer oder Händ-
ler, die ihnen die relevanten Erzeug-
nisse geliefert haben, sowie die Re-
ferenznummern der diesen Erzeug-
nissen zugeordneten Sorgfaltserklä-
rungen; 

• den Namen, die eingetragenen Han-
delsnamen oder die eingetragene 
Handelsmarke, die Postanschrift, die 
E-Mail-Adresse und, falls verfügbar, 
eine Internetseite der Händler, an die 
sie die relevanten Erzeugnisse gelie-
fert haben. 

Die vorgenannten Informationen be-
wahrt der Händler fünf Jahre lang auf 
und zeigt sie bei Verlangen der zu-
ständigen Behörde vor. 

Stellt ein KMU-Händler ein relevantes 
Erzeugnis auf dem Markt bereit und 
erhält danach neue Informationen o-
der wird darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass die Gefahr besteht, dass ein re-
levantes Erzeugnis gegen die Verord-
nung verstößt, muss er unverzüglich 
die zuständige Behörde in den Mit-
gliedstaaten informieren, in denen er 
das Erzeugnis bereitgestellt hat. Dar-
über hinaus muss er auch die Händler 
unterrichten, an die er das relevante 
Erzeugnis geliefert hat. 

6. Bevollmächtigte (Art. 6) 

Marktteilnehmer und Händler können, 
anstatt die Pflicht selber zu erfüllen, 
auch einen Dritten mit der Übermitt-
lung der Sorgfaltserklärung beauftra-
gen. Die Verantwortung, dass die rele-
vanten Erzeugnisse der Verordnung 

entsprechen, bleibt aber beim Markt-
teilnehmer. 

Der Bevollmächtigte hat den zuständi-
gen Behörden auf Verlangen Kopien 
seiner Vollmacht vorzulegen. Davon 
muss eine in einer Amtssprache der 
Europäischen Union sein und eine an-
dere in einer Amtssprache des Mit-
gliedstaats, in dem die Sorgfaltserklä-
rung bearbeitet wird. Ist dies nicht 
möglich, ist die Kopie in englischer 
Sprache zur Verfügung zu stellen.  

Ein Marktteilnehmer, der eine natürli-
che Person oder ein Kleinstunterneh-
men ist, kann den nächsten Marktteil-
nehmer oder Händler der nachgela-
gerten Lieferkette, bei dem es sich 
nicht um eine natürliche Person oder 
Kleinstunternehmen handelt, als Be-
vollmächtigten beauftragen.  

Der beauftragende Marktteilnehmer 
trägt weiterhin die Verantwortung, 
dass das relevante Erzeugnis der Ver-
ordnung entspricht und muss dem be-
treffenden nächsten Marktteilnehmer 
oder Händler in der Lieferkette alle In-
formationen übermitteln, die erforder-
lich sind, um zu bestätigen, dass die 
Sorgfaltspflicht erfüllt wurde und kein 
oder nur ein vernachlässigbares Ri-
siko für die Nichtkonformität mit der 
Entwaldungsverordnung vorliegt.  

Der nächste Marktteilnehmer oder 
Händler darf dann die relevanten Er-
zeugnisse nicht in Verkehr bringen, 
auf dem Markt bereitstellen oder aus-
führen, ohne die Sorgfaltserklärung im 
Namen des beauftragenden Marktteil-
nehmers zu übermitteln. 

7. Inverkehrbringen durch in Drittländern 
niedergelassene Marktteilnehmer 
(Art. 7) 

Bringt eine außerhalb der Union nie-
dergelassene natürliche oder juristi-
sche Person relevante Erzeugnisse in 
Verkehr, gilt die erste in der Europäi-
schen Union niedergelassene natürli-
che oder juristische Person, die diese 



                                                                                                                                           

 
 

relevanten Erzeugnisse auf dem Uni-
onsmarkt bereitstellt, als Marktteilneh-
mer im Sinne der Verordnung. Ihn tref-
fen dann alle vorstehenden Verpflich-
tungen. 

8. (Technische) Unterstützung (Art. 15)  

Die Mitgliedstaaten dürfen den Markt-
teilnehmern zur Erfüllung ihrer Sorg-
faltspflichten technische und sonstige 
Unterstützung sowie Anleitung anbie-
ten. Außerdem darf die Kommission 
den Marktteilnehmern und den zustän-
digen Behörden in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten ggf. Beratun-
gen gewähren. 

Die Mitgliedstaaten sollen außerdem 
den Austausch und die Verbreitung re-
levanter Informationen unterstützen, 
insbesondere zur Unterstützung der 
Marktteilnehmer bei der Bewertung 
von Risiken, und über bewährte Prak-
tiken zur Durchführung der Entwal-
dungsverordnung.  

9. Zuständige Behörde (Art. 14) 

Gemäß Art. 14 der Verordnung be-
nennt jeder Mitgliedstaat eine oder 
mehrere Behörden, die für die Erfül-
lung der in der Verordnung festgeleg-
ten Pflichten zuständig sein soll. Au-
ßerdem sollen alle Mitgliedstaaten der 
EU Kommission bis zum 30. Dezem-
ber 2023 die Namen, die Anschriften 
und die Kontaktdaten der zuständigen 
Behörden mitteilen. 

Die Kommission veröffentlicht die Liste 
der zuständigen Behörden auf ihrer 
Webseite und aktualisiert diese regel-
mäßig.  

Die Mitgliedstaaten haben darüber 
hinaus sicherzustellen, dass die zu-
ständigen Behörden über angemes-
sene Befugnisse, funktionale Unab-
hängigkeit und Ressourcen verfügen, 
um die Verpflichtungen aus der Ver-
ordnung zu erfüllen. 

Deutschland hat die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung 

(BLE) als zuständige Behörde im 
Sinne der Verordnung bestimmt.  

Für die Kontrolle der heimischen Roh-
stoffe und Erzeugnisse aus Rindern, 
Soja und Holz sollen weiter die Län-
derbehörden zuständig sein, die ohne-
hin bereits die Einhaltung der jeweilig 
geltenden Gesetze in Deutschland 
kontrollieren. 

Um ihren Verpflichtungen aus der Ver-
ordnung gerecht zu werden, hat die 
Verordnung die zuständigen Behör-
den mit einer Reihe von Befugnissen 
ausgestattet. 

9.1. Kontrollen (Art. 16, 18 und 19) 

Die zuständigen Behörden sind zur 
Durchführung von Kontrollen in ihrem 
Gebiet verpflichtet, um festzustellen, 
ob die in der Europäischen Union nie-
dergelassenen Markteilnehmer und 
Händler die Verpflichtungen aus der 
Verordnung einhalten. 

Für die Frage, wer kontrolliert wird, 
verwenden die zuständigen Behörden 
einen risikobasierten Ansatz. Dafür 
wird das Risiko analysiert, dass gegen 
die Verordnung verstoßen wird und es 
werden insbesondere folgende Fakto-
ren berücksichtigt: 

• die relevanten Rohstoffe; 

• die Komplexität und die Länge der 
Lieferkette, einschließlich der Frage 
einer etwaigen Vermischung rele-
vanter Erzeugnisse;  

• die Verarbeitungsstufe des relevan-
ten Erzeugnisses; 

• die Frage, ob die betreffenden 
Grundstücke an Wälder grenzen; 

• den Ländern oder Landesteilen zu-
geordnete Risikograd gemäß Art. 29 
der Verordnung; 

• bisherige Verstöße gegen die Ver-
ordnung durch Marktteilnehmer oder 
Händler; 



                                                                                                                                           

 
 

• die Risiken einer Umgehung sowie 

• alle sonstigen einschlägigen Infor-
mationen. 

Zur Durchführung der Kontrollen er-
stellen die zuständigen Behörden Jah-
respläne, die zum einen die festgeleg-
ten nationalen Risikokriterien für die 
Ermittlung der notwendigen Kontrollen 
und zum anderen die Auswahl der zu 
kontrollierenden Marktteilnehmer und 
Händler enthalten müssen. 

Jeder Mitgliedstaat soll sicherstellen, 
dass mit den Kontrollen bestimmte 
quantitative Ziele erreicht werden.  

Die jährlichen Kontrollen sollen sich 
auf mindestens 3 % der Marktteilneh-
mer erstrecken, die relevante Erzeug-
nisse in Verkehr bringen, auf dem 
Markt bereitstellen oder ausführen, die 
in einem Erzeugerland oder dessen 
Landesteilen hergestellt werden, für 
die gemäß Art. 29 der Verordnung ein 
normales Risiko festgestellt wurde.  

Für relevante Erzeugnisse aus Län-
dern oder Landesteilen mit einem ho-
hen Risiko, sollen mindestens 9 % der 
Marktteilnehmer sowie 9 % der Menge 
jedes relevanten Erzeugnisses kon-
trolliert werden und für relevante Er-
zeugnisse aus Erzeugerländern mit ei-
nem geringen Risiko 1 % der Marktteil-
nehmer.  

Diese quantitativen Ziele sind für jeden 
relevanten Rohstoff einzeln zu erfüllen 
und werden anhand der Gesamtzahl 
der Marktteilnehmer, die im Vorjahr re-
levante Erzeugnisse in Verkehr ge-
bracht, auf dem Markt bereitgestellt o-
der ausgeführt haben, und gegebe-
nenfalls anhand der Menge berechnet. 

Neben diesen geplanten Kontrollen 
führen die zuständigen Behörden 
auch außerplanmäßige Kontrollen 
durch, wenn sie einschlägige Informa-
tionen über einen möglichen Verstoß 
gegen die Verordnung erlangen oder 
davon in Kenntnis gesetzt werden. 

Die Kontrollen werden grundsätzlich 
ohne vorherige Ankündigung gegen-
über dem Marktteilnehmer oder Händ-
ler durchgeführt. Sollte eine Benach-
richtigung aber erforderlich sein, um 
die Wirksamkeit der Kontrolle zu ge-
währleisten, erhält der Marktteilneh-
mer eine solche.  

Die Aufzeichnungen über die Kontrol-
len werden von den zuständigen Be-
hörden mindestens zehn Jahr lang 
aufbewahrt.  

Durchführung der Kontrollen 

Marktteilnehmer und Händler haben 
den zuständigen Behörden jede zur 
Erleichterung der Durchführung der 
Kontrollen erforderliche Hilfestellung 
anzubieten. Sie müssen unter ande-
rem den Zutritt zu ihren Betriebsgelän-
den gewähren und alle Unterlagen 
und Aufzeichnungen bereitstellen. 

Bei den Kontrollen von Marktteilneh-
mern und nicht-KMU-Händlern wird 
folgendes geprüft:  

• die Sorgfaltspflichtregelung, ein-
schließlich der Risikobewertungs- 
und Risikominderungsverfahren, 
sowie die Unterlagen und Aufzeich-
nungen, mit denen das ordnungs-
gemäße Funktionieren der Sorg-
faltspflichtregelung belegt wird; 

• Unterlagen und Aufzeichnungen, 
aus denen hervorgeht, dass ein be-
stimmtes relevantes Erzeugnis, das 
der Marktteilnehmer in Verkehr ge-
bracht hat, in Verkehr zu bringen o-
der auszuführen beabsichtigt, oder 
das der nicht-KMU-Händler auf dem 
Markt bereitstellt oder breitzustellen 
beabsichtigt, der Verordnung ent-
spricht, einschließlich ggf. durch Ri-
sikominderungsmaßnahmen, sowie 
die einschlägigen Sorgfaltserklärun-
gen. 

Darüber hinaus kann folgendes kon-
trolliert werden, insbesondere, wenn 
sich aus der Prüfung der vorstehen-
den Punkte Fragen ergeben: 



                                                                                                                                           

 
 

• die relevanten Rohstoffe oder der 
relevanten Erzeugnisse vor Ort, um 
deren Übereinstimmung mit den für 
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
verwendeten Unterlagen zu über-
prüfen; 

• etwaige gemäß Art. 24 der Verord-
nung ergriffene Korrekturmaßnah-
men; 

• alle technischen und wissenschaftli-
chen Mittel, einschließlich anatomi-
scher Analysen, chemischer Analy-
sen oder DNA-Analysen, die zur Be-
stimmung der Art oder des genauen 
Ortes, an dem der relevante Roh-
stoff oder das relevante Erzeugnis 
erzeugt wurde, geeignet sind;  

• alle zur Feststellung, ob die relevan-
ten Erzeugnisse entwaldungsfrei 
sind, geeigneten technischen und 
wissenschaftlichen Mittel, ein-
schließlich Erdbeobachtungsdaten 
wie aus dem Copernicus-Programm 
und entsprechenden Werkzeugen 
oder aus anderen öffentlich oder pri-
vat verfügbaren Quellen; 

• Stichprobenkontrollen, einschließ-
lich Vor-Ort-Prüfungen, gegebenen-
falls und sofern diese zustimmen 
auch in Drittländern in Zusammen-
arbeit mit den Verwaltungsbehör-
den dieser Drittländer. 

Die Kontrollen der KMU-Händler um-
fassen die Prüfung von Unterlagen 
und Aufzeichnungen, die die Einhal-
tung der eingeschränkten Pflichten 
aus den Art. 5 Abs. 2 - 4 der Verord-
nung betreffen (s. Kapitel 5). Weiter-
gehend können die Kontrollen auch 
Stichproben und Vor-Ort-Prüfungen 
vorsehen. 

9.2. Sofortiger Handlungsbedarf (Art. 17) 

Die zuständigen Behörden ermitteln 
Szenarien, in denen das Risiko eines 
Verstoßes gegen Art. 3 der Verord-
nung so hoch ist, dass seitens der Be-

hörde sofortiger Handlungsbedarf be-
steht, bevor die relevanten Erzeug-
nisse in Verkehr gebracht, auf dem 
Markt bereitgestellt oder ausgeführt 
werden. Diese im Voraus festgestell-
ten Szenarien werden von den zustän-
digen Behörden in dem nach Art. 33 
der Verordnung eingerichteten Infor-
mationssystem hinterlegt. 

Das Informationssystem kann dann 
erkennen, wenn ein solches Szenario 
eintritt und informiert die zuständigen 
Behörden darüber. Diese können 
dann vorläufige Maßnahmen gemäß 
Art. 23 der Verordnung ergreifen, um 
das Inverkehrbringen oder die Bereit-
stellung der betroffenen relevanten Er-
zeugnisse auf dem Markt auszuset-
zen.  

Im Falle von relevanten Erzeugnissen, 
die auf den Markt gelangen oder die-
sen verlassen, können die zuständi-
gen Behörden auch die Zollbehörden 
auffordern, die Überlassung der be-
troffenen Erzeugnisse zum zollrecht-
lich freien Verkehr oder zur Ausfuhr 
auszusetzen. Dies ist erst möglich, 
wenn die elektronische Schnittstelle 
nach Art. 28 der Verordnung einge-
richtet ist (s. Kapitel 12). 

Eine Aussetzung darf drei Arbeitstage 
ab dem Moment dauern, an dem das 
hohe Risiko im Informationssystem 
festgestellt worden ist. Bei verderbli-
chen Erzeugnissen muss die Ausset-
zung nach 72 Stunden enden.  

Kommen die zuständigen Behörden 
aufgrund von in dieser Zeitspanne 
durchgeführten Kontrollen zu dem 
Schluss, dass sie mehr Zeit brauchen, 
um die Konformität des Erzeugnisses 
festzustellen, verlängern sie den Zeit-
raum der Aussetzung um zusätzliche 
drei Arbeitstage. Die Verlängerung er-
folgt entweder, indem die Behörden 
eine einstweilige Maßnahme nach 
Art. 23 der Verordnung erlassen 
(s. sogleich) oder indem sie die Zollbe-
hörde auffordern, die Aussetzung auf-
rechtzuerhalten. 



                                                                                                                                           

 
 
9.3. Einstweilige Maßnahmen (Art. 23)  

Unter gewissen Umständen können 
die zuständigen Behörden auch einst-
weilige Maßnahmen treffen, wenn 
mögliche Verstöße gegen die Verord-
nung festgestellt wurden.  

Diese Maßnahmen können die Be-
schlagnahme der relevanten Roh-
stoffe und Erzeugnisse, die Ausset-
zung des Inverkehrbringens oder der 
Bereitstellung auf dem Markt oder die 
Aussetzung der Ausfuhr aus dem Uni-
onsmarkt umfassen. 

Falls erforderlich, setzt der Mitglied-
staat die Kommission und die zustän-
digen Behörden anderer Mitgliedstaa-
ten über derartige Maßnahmen in 
Kenntnis. 

Auf der Grundlage der folgenden Um-
stände kann ein Verstoß festgestellt 
werden, der dann zu einer einstweili-
gen Maßnahme führt: 

• Eine Prüfung von Nachweisen oder 
anderen einschlägigen Informatio-
nen, einschließlich gemäß Art. 21 
der Verordnung ausgetauschten In-
formationen oder gemäß Art. 31 der 
Verordnung geäußerten begründe-
ten Bedenken; 

• Kontrollen bei Marktteilnehmern o-
der nicht-KMU-Händlern; 

• die Feststellung von Risiken durch 
das Informationssystem gemäß 
Art. 33 der Verordnung. 

9.4. Zusammenarbeit und Informations-
austausch (Art. 21 u. 27) 

In der Verordnung ist eine umfas-
sende Zusammenarbeit der beteiligten 
Behörden vorgesehen.  

Dafür sollen die zuständigen Behör-
den eines Mitgliedstaates untereinan-
der, mit den Zollbehörden ihres Mit-
gliedstaats, mit den zuständigen Be-
hörden und Zollbehörden anderer Mit-
gliedstaaten, mit der Kommission und 

erforderlichenfalls mit den Verwal-
tungsbehörden von Drittländern zu-
sammenarbeiten.  

Auch soll ein reger Informationsaus-
tausch bezüglich der Informationen zu 
Untersuchungen und deren Durchfüh-
rung stattfinden. 

Dieser Austausch findet auch über das 
eigens für die Entwaldungsverordnung 
eingerichtete Informationssystem 
nach Art. 33 der Verordnung statt. Die 
zuständigen Behörden erhalten Zu-
gang zu Informationen über Marktteil-
nehmer und Händler, einschließlich 
Sorgfaltserklärungen, und die Art der 
durchgeführten Kontrollen und deren 
Ergebnissen. 

Stellt eine zuständige Behörde einen 
Verstoß gegen die Verordnung und 
schwerwiegende Mängel fest, die 
mehr als einen Mitgliedstaat betreffen, 
warnt die zuständige Behörde die Be-
hörden anderer Mitgliedstaaten und 
die Kommission. Dies gilt insbeson-
dere, wenn sie ein relevantes Erzeug-
nis auf dem Markt entdecken, welches 
sie für nicht verordnungskonform hal-
ten, um die Rücknahme oder den 
Rückruf dieses Erzeugnisses vom 
Verkauf in allen Mitgliedstaaten zu er-
möglichen. 

Für den Informationsaustausch mit 
den Zollbehörden findet auch der Zoll-
kodex der Union Anwendung. 

9.5. Berichterstattung (Art. 22) 

Bis zum 30. April jeden Jahres sollen 
die Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit 
und der Kommission Informationen 
über die Anwendung der Verordnung 
im vorangegangenen Jahr zu Verfü-
gung stellen. 

Diese Informationen sollen folgende 
Punkte umfassen: 

• die Kontrollpläne und die Risikokri-
terien, die für diese Pläne als 
Grundlage dienten; 

• die Anzahl und die Ergebnisse der 



                                                                                                                                           

 
 

Kontrollen, die bei Marktteilneh-
mern, bei nicht-KMU-Händlern und 
bei anderen Händlern durchgeführt 
wurden, im Verhältnis zur Gesamt-
zahl der Marktteilnehmer, der nicht-
KMU-Händler und anderer Händler, 
einschließlich der Art der festge-
stellten Verstöße; 

• die Menge der geprüften relevanten 
Erzeugnisse im Verhältnis zur Ge-
samtmenge der in Verkehr gebrach-
ten oder ausgeführten relevanten 
Erzeugnisse sowie die Erzeugerlän-
der; 

• bei Verstößen die gemäß Art. 24 der 
Verordnung ergriffenen Korrektur-
maßnahmen und die gemäß Art. 25 
der Verordnung verhängten Sankti-
onen; 

• den prozentualen Anteil der Kontrol-
len, die mit einer vorherigen Ankün-
digung durchgeführt wurden, deren 
Anwendung von den zuständigen 
Behörden in ihren Kontrollberichten 
zu begründen ist. 

Auf der Grundlage dieser Daten sollen 
die Kommissionsdienststellen bis zum 
30. Oktober eines jeden Jahres einen 
unionsweiten Überblick über die An-
wendung der Verordnung veröffentli-
chen. 

9.6. Korrekturmaßnahmen (Art. 24) 

Stellen die zuständigen Behörden ei-
nen Verstoß gegen die Verordnung 
fest, können sie den Marktteilnehmer 
oder Händler unverzüglich auffordern, 
geeignete und verhältnismäßige Kor-
rekturmaßnahmen zu ergreifen, um 
den Verstoß innerhalb einer festgeleg-
ten, angemessenen Frist abzustellen. 
Dies gilt unabhängig von der Verhän-
gung von Sanktionen nach Art. 25 der 
Verordnung. 

Die zu ergreifenden Maßnahmen müs-
sen mindestens eine der folgenden 
Handlungen umfassen: 

• Behebung formeller Verstöße, ins-
besondere gegen die Anforderun-
gen aus den Art. 4 - 13 der Verord-
nung; 

• Verhinderung, dass das relevante 
Erzeugnis in Verkehr gebracht, auf 
dem Markt bereitgestellt oder aus-
geführt wird; 

• sofortige Rücknahme vom Markt o-
der sofortiger Rückruf des relevan-
ten Erzeugnisses; 

• Spende des relevanten Erzeugnis-
ses an gemeinnützige oder im öf-
fentlichen Interesse liegende Zwe-
cke oder, falls dies nicht möglich ist, 
Entsorgung des Erzeugnisses im 
Einklang mit den Abfallbewirtschaf-
tungsvorschriften der Europäischen 
Union. 

Ergreift der Marktteilnehmer oder 
Händler innerhalb der von der zustän-
digen Behörde festgelegten Frist keine 
Korrekturmaßnahme oder beseitigt 
den Verstoß nicht, können die zustän-
digen Behörden nach Ablauf der Frist 
die Umsetzung der vorgeschriebenen 
Korrekturmaßnahme mit allen ihnen 
gemäß des Rechts des betreffenden 
Mitgliedstaates zur Verfügung stehen-
den Mitteln sicherstellen. In Deutsch-
land kann die zuständige Behörde im 
Wege der Verwaltungsvollstreckung 
vorgehen. Dies kann kostenpflichtige 
Ersatzmaßnahmen oder Zwangsgel-
der zur Folge haben. 

10. Sanktionen bei Verstößen (Art. 25) 

Die Mitgliedstaaten sollen Vorschriften 
über Sanktionen erlassen, die bei Ver-
stößen gegen die Verordnung durch 
Marktteilnehmer und Händler zu ver-
hängen sind und treffen alle für die An-
wendung der Sanktionen erforderli-
chen Maßnahmen. 

Die Sanktionen sollen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschreckend sein 
und folgendes umfassen: 



                                                                                                                                           

 
 

• Geldstrafen oder Geldbußen, wobei 
der Höchstbetrag bei juristischen 
Personen mindestens 4 % des 
jährlichen unionsweiten Gesam-
tumsatzes des Marktteilnehmers 
aus dem Geschäftsjahr vor der 
Sanktion beträgt, der ggf. so erhöht 
wird, dass er höher ausfällt als der 
potenzielle wirtschaftliche Gewinn;5 

• die Einziehung der relevanten Er-
zeugnisse beim Marktteilnehmer 
und/oder Händler; 

• die Einziehung der Einnahmen, die 
der Marktteilnehmer und/oder Händ-
ler aus einer Transaktion mit den re-
levanten Erzeugnissen erzielt hat; 

• den vorübergehenden, im Höchstfall 
12 Monate dauernden Ausschluss 
von Verfahren zur Vergabe öffentli-
cher Aufträge und vom Zugang zu 
öffentlicher Finanzierung, darunter 
auch Finanzhilfen und Konzessio-
nen; 

• das vorübergehende Verbot des In-
verkehrbringens oder der Bereitstel-
lung auf oder der Ausfuhr aus dem 
Markt von relevanten Rohstoffen 
und Erzeugnissen im Falle eines 
schwerwiegenden Verstoßes oder 
wiederholter Verstöße; 

• das Verbot der Anwendung der ver-
einfachten Sorgfaltspflicht nach 
Art. 13 der Verordnung im Fall eines 
schwerwiegenden Verstoßes oder 
wiederholter Verstöße. 

Veröffentlichung durch Kommission 

Die Mitgliedstaaten setzen die Kom-
mission über rechtskräftige Urteile, die 
aufgrund von Verstößen gegen die 
Entwaldungsverordnung gegen juristi-
sche Personen ergangen sind, in 
Kenntnis. 

Die Kommission veröffentlicht auf ihrer 

                                                             
5 Die Geldbuße muss im Verhältnis zu der Umweltschädi-
gung und zum Wert der relevanten Rohstoffe oder relevan-
ten Erzeugnisse stehen, wobei die Höhe solcher Geldstra-

Webseite eine Liste entsprechender 
Entscheidungen mit folgenden Anga-
ben: 

• der Name der juristischen Person; 

• das Datum der endgültigen Ent-
scheidung; 

• eine Zusammenfassung der Tätig-
keiten, die für den Verstoß der juris-
tischen Person gegen die Verord-
nung ursächlich sind und 

• die Art der verhängten Sanktionen 
und, wenn diese finanzieller Art sind, 
ihre Höhe. 

11. Zollbehörden (Art. 26) 

Neben den zuständigen Behörden wir-
ken auch die Zollbehörden an der Kon-
trolle relevanter Erzeugnisse mit.  

Relevante Erzeugnisse, die in das 
Zollverfahren zur Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder zur 
Ausfuhr überführt werden, unterliegen 
unabhängig von sonstigen zollbehörd-
lichen Kontrollen auch den in der Ent-
waldungsverordnung festgelegten 
Kontrollen und Maßnahmen. 

Bis zur Einrichtung der elektronischen 
Schnittstelle nach Art. 28 der Verord-
nung (s. Kapitel 12) muss derjenige, 
der die Zollanmeldung zur Überlas-
sung zum zollrechtliche freien Verkehr 
oder zur Ausfuhr des relevanten Er-
zeugnisses abgibt, die Referenznum-
mer der Sorgfaltserklärung zur Verfü-
gung stellen. Nach Einrichtung der 
Schnittstelle wird den Zollbehörden 
darüber die für die zollbehördliche 
Kontrolle erforderliche Sorgfaltserklä-
rung zur Verfügung gestellt.  

Sobald die elektronische Schnittstelle 
nach Art. 28 der Verordnung einge-
richtet ist, gilt ergänzend folgendes: 

Bei der Durchführung der Kontrollen 

fen oder Geldbußen so berechnet wird, dass bei den Ver-
antwortlichen der wirtschaftliche Gewinn aus ihren Verstö-
ßen tatsächlich abgeschöpft wird, und die Sanktionen bei 
wiederholten Verstößen schrittweise angehoben werden. 



                                                                                                                                           

 
 

von Zollanmeldungen überprüft die 
Zollbehörde den Status, den der ent-
sprechenden Sorgfaltserklärung von 
den zuständigen Behörden in dem In-
formationssystem nach Art. 33 der 
Verordnung zugewiesen wurde. Geht 
aus dem Status hervor, dass das rele-
vante Erzeugnis vor dem Inverkehr-
bringen, der Bereitstellung auf dem 
Markt oder der Ausfuhr kontrolliert 
werden muss, setzen die Zollbehör-
den die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder zur Ausfuhr aus, 
damit die Kontrolle durchgeführt wer-
den kann.  

Wird der Zollbehörde von einer zu-
ständigen Behörde mitgeteilt, dass ein 
relevantes Erzeugnis, das auf den 
Markt gelangt oder diesen verlässt, 
nicht konform mit der Verordnung ist, 
gestattet diese die Überlassung des 
Erzeugnisses zum zollrechtlich freien 
Verkehr nicht.  

Die Zollbehörden gestatten die Über-
lassung des relevanten Erzeugnisses, 
wenn es alle sonstigen Anforderungen 
und Formalitäten nach Unionsrecht o-
der nationalen Recht erfüllt und einer 
der folgenden Umstände vorliegt: 

• Aus dem Status im Informations-
system geht nicht hervor, dass es 
vor dem Inverkehrbringen, der Be-
reitstellung auf dem Markt oder der 
Ausfuhr kontrolliert werden muss. 

• Die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder zur Ausfuhr 
wurde ausgesetzt und die zustän-
digen Behörden haben nicht bean-
tragt, dass die Aussetzung auf-
rechterhalten wird. 

• Die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder zur Ausfuhr 
wurde ausgesetzt und die zustän-
digen Behörden haben mitgeteilt, 
dass die Aussetzung aufgehoben 
werden kann. 

12. Elektronische Schnittstelle (Art. 28) 

Die Kommission soll bis zum 30. Juni 
2028 eine elektronische Schnittstelle 
zwischen den nationalen Zollsyste-
men und dem Informationssystem aus 
Art. 33 der Verordnung der Verord-
nung entwickeln. Dadurch soll der In-
formations- und Datenaustausch zwi-
schen den beteiligten Behörden er-
leichtert und den Zollbehörden die 
Sorgfaltserklärung für ihre Überprü-
fung bereitgestellt werden. 

13. Risikobewertung der Länder (Art. 29) 

Mit der Entwaldungsverordnung wird 
ein dreistufiges System zur Bewertung 
von Ländern oder Landesteilen einge-
führt. Dafür werden Mitgliedstaaten 
und Drittländer bzw. deren Landesteile 
in eine der folgenden Risikokategorien 
eingestuft: 

• Länder/Landesteile mit hohem Ri-
siko; 

• Länder/Landesteile mit normalem 
Risiko; 

• Länder/Landesteile mit geringem Ri-
siko. 

Dieses Risiko bezieht sich stets auf die 
Wahrscheinlichkeit, dass dort rele-
vante Rohstoffe erzeugt werden, für 
die die relevanten Erzeugnisse gegen 
Art. 3 lit. a der Verordnung (Entwal-
dungsfreiheit) verstoßen.  

Zum Stichtag des 29. Juni 2023 wurde 
allen Ländern zunächst ein normales 
Risiko zugeordnet. Anschließend wird 
die Kommission die Länder/Landes-
teile in eine andere Kategorie umstu-
fen, die nach ihrer objektiv und trans-
parent zu erfolgenden Bewertung ein 
geringes oder ein hohes Risiko aufwei-
sen. Für die Bewertung sollen die neu-
esten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und international anerkannte 
Quellen berücksichtigt werden. 



                                                                                                                                           

 
 

Die Liste der Länder/Landesteile, die 
ein geringes oder hohes Risiko aufwei-
sen, wird veröffentlicht und laufend ak-
tualisiert. 

Die Faktoren, die in erster Linie für die 
Einstufung als Land/Landesteil mit ge-
ringem oder hohem Risiko relevant 
sind, sind folgende: 

• Ausmaß der Entwaldung und Wald-
schädigung; 

• Ausmaß der Erweiterung landwirt-
schaftlicher Flächen für relevante 
Rohstoffe; 

• Erzeugungstrends bei relevanten 
Rohstoffen und relevanten Erzeug-
nissen. 

Weitergehend kann auch folgendes 
berücksichtigt werden: 

• von dem Land und den betreffenden 
regionalen Behörden, Marktteilneh-
mern, Nichtregierungsorganisatio-
nen und Dritten, einschließlich indi-
gener Völker, lokaler Gemeinschaf-
ten und Organisationen der Zivilge-
sellschaft, vorgelegte Informationen 
dazu, ob der beabsichtigte natio-
nale Beitrag zum Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen UNFCCC 
wirksam Emissionen und den Ab-
bau von Treibhausgasen durch 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Landnutzung abdeckt; 

• Abkommen und andere zwischen 
dem betreffenden Land und der Eu-
ropäischen Union und/oder ihren 
Mitgliedstaaten geschlossene Über-
einkünfte zur Bekämpfung der Ent-
waldung und der Waldschädigung 
und zur Erleichterung der Einhal-
tung von Art. 3 der Verordnung 
durch relevante Rohstoffe und rele-
vante Erzeugnisse sowie ihre wirk-
same Umsetzung; 

• ob in dem betreffenden Land natio-

nale oder subnationale Rechtsvor-
schriften, auch im Einklang mit 
Art. 5 des Übereinkommens von 
Paris, in Kraft sind und das Land 
wirksame Durchsetzungsmaßnah-
men ergreift, um gegen Entwaldung 
und Waldschädigung vorzugehen 
und Tätigkeiten, die zu Entwaldung 
und Waldschädigung führen, zu 
verhindern und mit Sanktionen zu 
belegen, und insbesondere, ob es 
Sanktionen von hinreichender 
Strenge verhängt, um mögliche Vor-
teile aus Entwaldung oder Wald-
schädigung abzuschöpfen; 

• ob das betreffende Land einschlä-
gige Daten auf transparente Weise 
zur Verfügung stellt und gegebe-
nenfalls das Vorhandensein, die 
Einhaltung und die wirksame Durch-
setzung von Rechtsvorschriften 
zum Schutz der Menschenrechte, 
der Rechte indigener Völker, lokaler 
Gemeinschaften und anderer Inha-
ber gewohnheitsmäßiger Land-
rechte; 

• vom Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen oder vom Rat der Europä-
ischen Union verhängte Sanktionen 
für die Einfuhr oder Ausfuhr der re-
levanten Rohstoffe und relevanten 
Erzeugnisse. 

Dialog mit den Ländern 

Die Kommission tritt mit den Ländern 
in einen Dialog, die als Land mit ho-
hem Risiko eingestuft werden oder de-
nen eine solche Einstufung droht. Ziel 
ist es, sie bei der Senkung ihres Risi-
koniveaus zu unterstützen.  

Unabhängig davon teilt die Kommis-
sion dem betreffenden Land formal 
ihre Absicht mit und fordert es zur 
Übersendung aller als nützlich erach-
teten Informationen auf. Das betref-
fende Land kann der Kommission In-
formationen über Maßnahmen zur 
Verfügung stellen, die es ergriffen hat, 
um bezüglich des Risikos Abhilfe zu 
schaffen.  



                                                                                                                                           

 
 

Darüber hinaus verpflichtet sich die 
Kommission zu einer Kooperation mit 
Drittländern, um gemeinsam mit ihnen 
gegen die Ursachen von Entwaldung 
und Waldschädigung vorzugehen. 

14. Begründete Bedenken (Art. 31) 

Natürliche und juristische Personen 
können begründete Bedenken bei den 
zuständigen Behörden geltend ma-
chen, wenn sie meinen, dass ein oder 
mehrere Marktteilnehmer oder Händ-
ler gegen die Entwaldungsverordnung 
verstoßen. 

Die zuständigen Behörden haben 
diese Bedenken zu bewerten und ins-
besondere auf ihre Begründetheit zu 
überprüfen. Anschließend ergreifen 
sie die erforderlichen Maßnahmen, 
einschließlich der Durchführung von 
Kontrollen und Anhörungen von 
Marktteilnehmern und Händlern, um 
so potenzielle Verstöße aufzudecken. 
Gegebenenfalls ergreifen sie auch 
vorläufige Maßnahmen nach Art. 23 
der Verordnung, um zu verhindern, 
dass relevante Erzeugnisse, die Ge-
genstand der Untersuchung sind, in 
Verkehr gebracht, auf dem Markt be-
reitgestellt oder ausgeführt werden. 

Die zuständige Behörde unterrichtet 
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang 
der begründeten Bedenken, die Per-
son, die die Meldung gemacht hat, 
über die getroffenen Maßnahmen und 
begründet die Entscheidung. 

Unbeschadet weiterer Verpflichtungen 
sollen die Mitgliedstaaten Maßnah-
men zum Schutz der Identität der na-
türlichen und juristischen Person vor-
sehen, die begründete Bedenken vor-
legen oder Untersuchungen durchfüh-
ren, um die Einhaltungen der Bestim-
mungen der Entwaldungsverordnung 
durch Marktteilnehmer oder Händler 
zu überprüfen. 

                                                             
6 Für Marktteilnehmer, die relevante Erzeugnisse 
in das Zollverfahren zur Überlassung zum zoll-
rechtlich freien Verkehr oder zur Ausfuhr einbrin-
gen, wird in ihr Registrierungsprofil die gemäß 

15. Zugang zur Justiz (Art. 22) 

Jede natürliche und juristische Person 
soll nach dem jeweils geltenden Ver-
waltungs- und Prozessrecht des Mit-
gliedstaates Zugang zu Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren haben, um die 
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen, 
Handlungen oder Unterlassungen der 
zuständigen Behörden überprüfen zu 
lassen.  

16. Informationssystem Art. 33  

Bis zum 30. Dezember 2024 errichtet  
die Kommission ein Informationssys-
tem, das die von den Marktteilneh-
mern zur Verfügung gestellten Sorg-
faltserklärungen enthält. Anschließend 
unterhält die Kommission dieses Sys-
tem.  

Dabei soll das Informationssystem 
mindestens folgende Funktionen ha-
ben:  

• Registrierung von Marktteilnehmern 
und Händlern und ihren Bevoll-
mächtigten in der Union;6 

• Registrierung von Sorgfaltserklä-
rungen, einschließlich der Übermitt-
lung einer Referenznummer für jede 
durch das Informationssystem über-
mittelte Sorgfaltserklärung an den 
betreffenden Marktteilnehmer oder 
Händler; 

• Bereitstellung der Referenznum-
mern bestehender Sorgfaltserklä-
rungen gemäß Art. 4 Abs. 8 und 9 
der Verordnung; 

• wenn möglich die Umwandlung von 
Daten aus einschlägigen Systemen 
zur Ermittlung der Geolokalisierung; 

• Registrierung der Ergebnisse der 
Kontrollen von Sorgfaltserklärun-
gen; 

• Zusammenschaltung mit dem Zoll 

Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 festge-
legte Registrierungs- und Identifizierungsnummer 
(EORI-Nummer) aufgenommen. 



                                                                                                                                           

 
 

über die Single-Window-Umgebung 
der Europäischen Union für den Zoll 
gemäß Art. 28 der Verordnung, 
auch um die Mitteilungen und Ersu-
chen nach Art. 26 Abs. 6 - 9 der Ver-
ordnung zu ermöglichen; 

• Bereitstellung einschlägiger Infor-
mationen zur Unterstützung der Er-
stellung der Risikoprofile für den 
Kontrollplan, einschließlich der Kon-
trollergebnisse, der Risikoprofile für 
Marktteilnehmer, Händler sowie re-
levante Rohstoffe und relevante Er-
zeugnisse zum Zweck der Ermitt-
lung – auf der Grundlage elektroni-
scher Datenverarbeitungstechni-
ken – der Marktteilnehmer und 
Händler, die zu kontrollieren sind, 
sowie der relevanten Erzeugnisse, 
die von den zuständigen Behörden 
zu kontrollieren sind; 

• Erleichterung der Amtshilfe und Zu-
sammenarbeit zwischen den zu-
ständigen Behörden untereinander 
sowie mit der Kommission beim 
Austausch von Informationen und 
Daten; 

• Unterstützung der Kommunikation 
zwischen den zuständigen Behör-
den und den Marktteilnehmern und 
Händlern für die Zwecke der Durch-
führung der Verordnung, ein-
schließlich gegebenenfalls durch 
den Einsatz digitaler Instrumente 
zum Lieferkettenmanagement. 

Die Kommission wird den Zollbehör-
den, den zuständigen Behörden, den 
Marktteilnehmern und den Händlern 
und ggf. deren Bevollmächtigten im 
Einklang mit deren jeweiligen Ver-
pflichtungen im Rahmen der Verord-
nung Zugang zu dem Informations-
system gewähren. 

Darüber hinaus wird auch die Öffent-
lichkeit Zugang zu den vollständig 
anonymisierten Datensätzen in einem 
offenen Format bekommen, das ma-

schinenlesbar ist und Interoperabili-
tät, Weiterverwendung und Zugäng-
lichkeit gewährleistet. 

17. Ausweitungen auf weitere Rohstoffe 
und Ökosysteme 
Art. 34 der Verordnung sieht vor, dass 
die Kommission zu festgelegten Ter-
minen eine Folgenabschätzung vor-
nehmen und gegebenenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag unterbreiten 
soll, der den Anwendungsbereich der 
Verordnung auf andere Ökosysteme, 
wie sonstige bewaldete Flächen, 
Grünland, Torf- und Feuchtgebiete 
ausweitet.  
Auch soll eine Erweiterung der rele-
vanten Rohstoffe auf Mais bewertet 
und die Liste der relevanten Erzeug-
nisse (Anhang I zur Verordnung) über-
prüft und gegebenenfalls angepasst 
werden, um sicherzustellen, dass 
auch alle wichtigen relevanten Er-
zeugnisse erfasst sind. 
Damit enthält die Verordnung bereits 
eine Grundlage für eine zukünftige Er-
weiterung des Anwendungsbereichs.  
Je nachdem, wie die Wirksamkeit der 
Verordnung und die Auswirkungen auf 
das jeweilige Ökosystem bewertet 
werden, ist eine Erweiterung des An-
wendungsbereichs in naher Zu-
kunft durchaus wahrscheinlich.  

18. Abschließend – Was ist zu tun? 

Fällt ein Unternehmen als Marktteil-
nehmer oder Händler unter den An-
wendungsbereich der Entwaldungs-
verordnung sind folgende Schritte er-
forderlich, um den Anforderungen der 
Verordnung zu entsprechen: 

• Schaffung neuer Prozesse und Ar-
beitsvorgänge, mit denen die Kon-
formität der relevanten Rohstoffe 
und Erzeugnisse gewährleistet 
werden kann (sog. Sorgfaltspflicht-
regelungen, s. Kapitel 3.5). 

• Sammlung aller nach Art. 9 der 



                                                                                                                                           

 
 

Verordnung erforderlichen Unter-
lagen und Dokumente für jedes re-
levante Erzeugnis, um die Konfor-
mität beweisen zu können (s. Ka-
pitel 3.1). 

• Durchführung der Risikobewer-
tung (s. Kapitel 3.2). 

• Ggf. Durchführung von Maßnah-
men zur Risikominderung, falls für 
das relevante Erzeugnis ein Risiko 
festgestellt wurde, dass es nicht 
verordnungskonform ist (s. Kapi-
tel 3.3). 

• Abgabe der Sorgfaltserklärung 
(s. Kapitel 3.4). 

• Aufbewahrung sämtlicher Unterla-
gen für die vorgeschriebene Zeit. 

• Erfüllung der jährlichen Berichts-
pflichten (s. Kapitel 3.6). 

• Weitergabe von Unterlagen in der 
nachfolgenden Lieferkette (s. Ka-
pitel 3.4) 

• Jährliche Überprüfung der Sorg-
faltspflichtregelung und Aktualisie-
rung (s. Kapitel 3.5). 

• Erfüllung der erforderlichen Mitwir-
kungspflicht bei Kontrollen durch 
die zuständigen Behörden. 

Für KMU-Marktteilnehmer gelten die 
Besonderheiten aus Kapitel 4 und für 
KMU-Händler die aus Kapitel 5. 

*  *  * 



                                                                                                                                           

 
 

Sorgfaltserklärung 

Angaben, die in der Sorgfaltserklärung gemäß Artikel 4 Absatz 2 enthalten sein müssen: 

1. Name und Anschrift des Marktteilnehmers sowie bei relevanten Rohstoffen und relevanten 
Erzeugnissen, die auf den Markt gelangen oder diesen verlassen, die gemäß Artikel 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 festgelegte Registrierungs- und Identifizierungsnummer für 
Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer); 

2. Code des Harmonisierten Systems (HS-Code), Freitextbeschreibung, einschließlich der 
Handelsbezeichnung sowie gegebenenfalls der vollständigen wissenschaftlichen Bezeich-
nung, und Menge des relevanten Erzeugnisses, das der Marktteilnehmer beabsichtigt, in 
Verkehr zu bringen oder auszuführen. Für relevante Erzeugnisse, die auf den Markt gelan-
gen oder diesen verlassen, ist die Menge in Kilogramm Eigenmasse anzugeben und gege-
benenfalls in der besonderen Maßeinheit, die bei dem angegebenen Code des Harmonisier-
ten Systems in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates festgelegt ist; in 
allen anderen Fällen ist die Menge in Eigenmasse oder gegebenenfalls in Eigenvolumen 
oder Stückzahl anzugeben; eine besondere Maßeinheit ist anzugeben, wenn eine solche 
konsequent für alle möglichen Unterpositionen des in der Sorgfaltserklärung angegebenen 
Codes des Harmonisierten Systems definiert ist. 

3. Erzeugerland und Geolokalisierung aller Grundstücke, auf denen die relevanten Rohstoffe 
erzeugt wurden. Bei relevanten Erzeugnissen, die Rind enthalten oder unter Verwendung 
von Rindern hergestellt wurden, und bei relevanten Erzeugnissen, die mit relevanten Er-
zeugnissen gefüttert wurden, bezieht sich die Geolokalisierung auf alle Betriebe, in denen 
die Rinder gehalten wurden. Enthält ein relevantes Erzeugnis Rohstoffe, die auf verschiede-
nen Grundstücken erzeugt wurden, oder wurde es unter Verwendung dieser Rohstoffe her-
gestellt, so sind die Koordinaten der Geolokalisierung aller Grundstücke gemäß Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe d anzugeben; 

4. Für Marktteilnehmer, die gemäß Artikel 4 Absätze 8 und 9 auf eine bestehende Sorgfaltser-
klärung Bezug nehmen, die Referenznummer jener Sorgfaltserklärung. 

5. Folgende Erklärung: „Durch Übermittlung dieser Sorgfaltserklärung bestätigt der Marktteil-
nehmer, dass er die Sorgfaltspflicht gemäß der Verordnung (EU) 2023/1115 durchgeführt 
erfüllt hat, und dass kein oder lediglich ein vernachlässigbares Risiko dahingehend festge-
stellt wurde, dass die relevanten Erzeugnisse gegen Artikel 3 Buchstaben a oder b dieser 
Verordnung verstoßen.“ 

6. Unterschrift im folgenden Format: 

„Unterzeichnet für und im Namen von: 

Datum: 

Name und Funktion:  

Unterschrift:“ 
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